
 
2 U 672/06 
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(Landgericht Gera) 
 

 

Verkündet am: 
27.08.2008 
 
Köditz,  JAI ’ in 
a ls Urkundsbeamtin der 
Geschäftsste l le 

THÜRINGER OBERLANDESGERICHT 

I M  N A M E N  D E S  V O L K E S  

URTEIL 

In dem Rechtsstreit  

C.  
 

-  Kläger in und Berufungskläger in -  
 
 
Prozessbevol lmächt igte: Rechtsanwälte  
 

g e g e n  
 
I .  
 

-  Beklagte und Berufungsbeklagte -  
 
 
Prozessbevol lmächt igte: Rechtsanwälte  
 
 
 
hat der 2.  Z iv i lsenat des Thür inger Oberlandesgerichts in Jena durch 
 

Richter am Oberlandesgericht Dr.  Schl inglof f ,  
Richter am Oberlandesgericht Pippert 
Richter am Amtsger icht Dr.  Pfei fer 

 

Im schr i f t l ichen Verfahren mit  e iner Schr i f tsatzfr is t  b is zum 04. August 2008 

für   R e c h t    erkannt:  
 
 
 
 



Auf d ie Berufung der Kläger in wird das Urtei l  des Landgerichts Gera vom 
29.06.2006, Az. 1 HKO 396/04 abgeändert .  
 
Die Beklagte wird verurte i l t ,  an die Kläger in 82.067,00 US $ nebst 
Zinsen in Höhe von 8 % seit  dem 30.08.2006 zu zahlen. 
 
Von den Kosten des Rechtsstre i ts erster Instanz haben die Kläger in 1/3,  
d ie Beklagte 2/3 zu tragen. Die Beklagte hat d ie Kosten des 
Berufungsverfahrens zu tragen.  
 
Das Urte i l  is t  vor läuf ig vol ls treckbar.  Die Beklagte kann die 
Vol ls treckung durch Sicherheits le istung in Höhe von 120 % des zu 
vol ls treckenden Betrages abwenden, wenn nicht d ie Beklagte vor der 
Vol ls treckung Sicherheit  in g le icher Höhe le istet .  
 
Die Revis ion wird n icht zugelassen. 

 
 
 
 

G r ü n d e :  

 

I .  

 

Die Kläger in macht gegenüber der Beklagten, e iner Inc.  mit  Si tz in Kanada, 

Kaufpreisansprüche wegen eines Lasersystems MEL 70 G-Scan geltend. 

Wegen des Sach- und Stre i tstandes erster Instanz wird auf den Tatbestand 

des landgericht l ichen Urte i ls  Bezug genommen.  

 

Das Landgericht hat d ie Klage nach Beweisaufnahme mit  der Begründung 

abgewiesen, zwischen den Parte ien sei  e in Kaufvertrag nicht zustande 

gekommen. Dies könne auch nicht aufgrund der von der Beklagten 

vorgenommenen Tei lzahlung in Höhe von 200.000,00 US $ angenommen 

werden.  

 

Hier gegen r ichtet  s ich die Berufung der Kläger in.  Sie rügt,  dass das 

Landgericht aufgrund der vorgetragenen Gesamtumstände das 

Zustandekommen eines Kaufvertrages verneint  hat.  Sie habe aufgrund eines 

mündl ichen Vertragsschlusses eine Auftragsbestät igung an die Beklagte 

übersandt,  d ie d iese widerspruchslos entgegen genommen habe. Zumindest 

lägen ein schlüssiges Vertragsangebot,  e ine schlüssige Annahme seitens der 

Beklagten und eine -  unstre i t ige -  Tei lzahlung durch die Beklagte nach Erhalt  

der von ihr erste l l ten Rechnung vor.  Die Beklagte habe das von ihr nach 

Kanada gel ieferte Lasergerät auch an einen Herrn Dr.  C. ausgel iefert  und 



von diesem Zahlungen erhalten. Al l  d ies hätte zumindest a ls 

annahmeadäquates Verhalten im Sinne von § 18 CISG gewertet  werden 

müssen. Auf e in Verrechnungskonto habe die Beklagte nicht gezahlt .  Dass 

ein Verrechnungskonto für das stre i tgegenständl iche Geschäft  keine Rol le 

spie le,  habe s ie erst instanzl ich auch ausreichend vorgetragen. Es sei  n icht 

an die amerikanische Tochtergesel lschaft ,  sondern an s ie gezahlt  worden. 

Schl ießl ich rügt d ie Kläger in d ie Beweiswürdigung durch das Landgericht.  

Gegenforderungen stünde der Beklagten nicht zu; insoweit  seien deutsche 

Gerichte internat ional n icht zuständig. 

 

Die Kläger in beantragt,  

 

 unter Abänderung der landgericht l ichen Entscheidung die Beklagte zu  

verurte i len, an s ie 82.067,00 US $ nebst Zinsen in Höhe von 8 %  

sei t  dem 30.08.2006 zu zahlen. 

 

Die Beklagte beantragt,   

 

 d ie Berufung zurückzuweisen. 

 

Sie verte id igt  das landgericht l iche Urte i l .  Der Anspruch der Kläger in sei  

(nach kanadischem Recht)  ver jährt ;  deutsches Recht sei  nach Art .  28 Abs. 5 

EGBGB nicht anwendbar.  Hi l fsweise erk lärt  s ie d ie Aufrechnung mit  e igenen 

Forderungen, d ie ihr  nach ihrer Auffassung gegenüber der Kläger in zustehen. 

Wegen der vorgetragenen Einzelhei ten zu diesen Forderungen wird auf den 

Schr i f tsatz der Beklagten vom 21.05.2008 (Bl.  589 f f .  d.A.)  Bezug 

genommen. 

 

Der Senat hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen K.,  F.  und B..  

Insoweit  wird auf d ie Si tzungsniederschr i f t  vom 20.02.2008 Bezug 

genommen.  

 

 

I I .  

 

Die zulässige Berufung hat auch in der Sache Erfo lg. 

 



1.)  Die Klage ist  zulässig.  Seine internat ionale Zuständigkeit  hat das 

Landgericht zutref fend bejaht.  Dies wird im Berufungsverfahren auch nicht 

mehr gerügt.  

 

2.)  Der der Höhe nach unstre i t ige Anspruch der Kläger in (Kaufpreis p lus 

Frachtkosten) fo lgt  aus § 433 Abs. 2 BGB, wei l  zwischen den Parte ien ein 

wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen ist .  Die Kläger in hat zumindest 

dadurch ein Vertragsangebot an die Beklagte ger ichtet ,  dass s ie d ieser e ine 

Auftragsbestät igung und in der Folge auch eine Rechnung hat zukommen 

lassen (OLG Frankfurt  RiW 2001, 383),  d ie d ieser unstre i t ig auch 

zugegangen sind. Die Beklagte hat d ieses Angebot dadurch angenommen, 

dass s ie e ine ganz erhebl iche Tei lzahlung in Höhe von 200.000,00 US $ auf 

e in Konto der Kläger in gele istet  hat.  Diese (schlüssigen) 

Vertragserklärungen, d ie Bedeutung im Sinne von Art .  14, 18 Abs. 1 CISG 

haben, s ind zwischen den Parte ien ausgetauscht worden. Insbesondere 

erfo lgten Absprachen nicht mit  der amerikanischen Tochterf i rma der Kläger in 

oder Zahlungen auf e in insoweit  e inger ichtetes Verrechnungskonto. Dies 

steht nach der Beweisaufnahme zur Überzeugung des Senats fest . 

 

Der Zeuge K. hat g laubhaft  bekundet,  dass die Beklagte „von Deutschland“ 

gekauft  habe. Die amerikanische Tochtergesel lschaft  der Kläger in,  für  d ie er 

tät ig gewesen sei ,  habe niemals selbst Rechnungen gestel l t .  S ie sei  ledig l ich 

koordin ierend und beratend tät ig gewesen und habe auf den Inhalt  von 

Verträgen keinen Einf luss genommen. Den Einkaufspreis für d ie Geräte habe 

die Kläger in best immt, d ie Gewinnspanne der Beklagten habe in dem 

erzie lbaren, darüber l iegenden Verkaufspreis gelegen, weshalb auch er in 

e iner E-Mai l  e inmal von einem mögl ichen Betrag von 40.000,00 US $ 

gesprochen habe. Die Beklagte habe in e igenem Namen gekauft  und 

verkauft .  Sie habe Rechnungen auch immer direkt „nach Deutschland“,  a lso 

an die Kläger in auf deren normales Konto, bezahlt .  Für den 

stre i tgegenständl ichen Fal l  des an Dr.  C. verkauften Lasergeräts hat der 

Zeuge K. d iese Vorgehensweise bestät igt  und zudem bekundet,  dass das 

Gerät nach der Ausstel lung auf einer Messe nie bei  der amerikanischen 

Tochtergesel lschaft  der Kläger in e ingelagert  gewesen sei ,  v ie lmehr an Dr.  C. 

gel iefert  und von diesem der Beklagten ( in unbekannter Höhe) bezahlt  

worden sei .  Zur von ihm verfassten E-Mai l  Anlage B 7 befragt,  d ie d ie 

Beklagte zur Grundlage ihres Vortrages eines abweichenden 



Geschehensablaufs gemacht hat,  hat der Zeuge ausdrückl ich bekundet,  dass 

der dar in genannte Preis e ine verbindl iche Zahlungsverpf l ichtung der 

Beklagten gegenüber der Kläger in und nicht nur e ine „Sicherheit“  sein sol l te.   

 

Die Aussage des Zeugen K. is t  g laubhaft ,  wei l  s ie auch zu der vorgelegten E-

Mai l  Korrespondenz nicht in Widerspruch steht.  Der Zeuge ist  g laubwürdig,  

wei l  er  durch seine bedachte Aussage um Wahrheitsf indung bemüht war und 

eine Tendenz, zugunsten der e inen oder anderen Parte i  auszusagen nicht 

erkennbar war.   

 

Seine Aussage steht auch in Einklang mit  den Aussagen der Zeugen B. und 

F..  Der Zeuge B. g laubhaft  bekundet,  dass die von der Beklagten gele isteten 

Zahlungen auf e in Konto der Kläger in e ingegangen sei ,  das kein 

„Verrechnungskonto“ für d ie Beklagte oder sonst ige Distr ibutoren gewesen 

sei ,  sondern ein a l lgemeines Konto der Kläger in.  Dies hat auch die Zeugin F. 

bestät igt .  

 

Nach dieser Aussage bestehen keine Zweife l ,  dass zwischen den Parte ien 

ein im Rahmen einer Vertragshändlerbeziehung typisches Geschäft  zwischen 

der Beklagten und der Kläger in vereinbart  worden war,  bezügl ich dessen 

weder d ie amerikanische Tochtergesel lschaft  der Kläger in a ls 

Vertragspartner in noch ein Verrechnungskonto als besondere Zahlste l le e ine 

Rol le spie l ten. Es besteht deshalb auch kein Zweife l ,  d ie erhebl iche 

Tei lzahlung der Beklagten zumindest a ls annahmeadäquates Verhalten zu 

werten.  

 

3.)  Für d ie Geltendmachung des Kaufpreisanspruches ist  deutsches Recht 

anwendbar.  Dies fo lgt  aus Art .  28 EGBGB, insbesondere der 

Vermutungsregelung nach Art .  28 Abs. 2 EGBGB. Zwischen den Parte ien ist  

e in Kaufvertrag geschlossen worden. Dies steht nach der Beweisaufnahme, 

wie ausgeführt ,  zur Überzeugung des Senats fest .  Charakter ist ische Leistung 

im Sinne von Art .  28 EGBGB ist ,  zumal es s ich um einen Verkauf im Rahmen 

der gewerbl ichen Tät igkei t  der Kläger in handelt ,  d ie Leistung des Verkäufers 

(BGH NJW 1997, 2322).  Etwas anderes gi l t  auch nicht aufgrund von Art .  28 

Abs. 5 EGBGB. Aus der Gesamtheit  der zu berücksicht igenden Umstände 

ergibt  s ich nicht,  dass das Vertragsverhältn is zwischen den Parte ien einen 

näheren Bezug zum kanadischen Recht aufweist .  Die Beweisaufnahme hat 



ergeben, dass die US-amerikanische Tochtergesel lschaft  der Kläger in n icht 

in d ie kaufvertragl ichen Beziehungen eingebunden war.  Der 

Kaufvertragsschluss erfo lgte n icht auf der Messe in Kanada. Dagegen 

sprechen auch die Ausfuhrpapiere der Kläger in.  Im Übrigen ändert  auch das 

Bestehen einer vertragshändlerähnl ichen Beziehung zwischen den Parte ien, 

wie s ie s ich aus dem „Letter of  Author izat ion“ ergeben könnte, n ichts an 

dieser Beurte i lung. Die aufgrund eines solchen Rahmenvertrages zu 

erbr ingenden Leistungen des Vertragshändlers mögen zwar nach 

kanadischem Recht zu beurte i len sein.  Dies gi l t  jedoch nicht für  d ie in 

Ausfül lung des Rahmenvertrags vereinbarten einzelnen Kaufverträge, wei l  es 

s ich hierbei  um recht l ich selbständige Verträge handelt  (so ausführ l ich und 

überzeugend: OLG Düsseldorf  NJW-RR 1997, 822, 823 m.w.N.) .  Deshalb 

verble ibt  es für d ie im Rahmen der Vertragshändlerbeziehung geschlossenen 

Kaufverträge bei der Anwendung deutschen Rechts.  Für e ine abweichende, 

st i l lschweigend vereinbarte Rechtswahl zugunsten des Rahmenvertragstatuts 

hat d ie Beweisaufnahme keine Anhaltspunkte ergeben. 

 

4.)  Der Kaufpreisanspruch der Kläger in is t  n icht ver jährt .  Auch in Hinbl ick auf 

d ie Ver jährungsfrage ist ,  wie berei ts ausgeführt ,  deutsches Recht 

anwendbar.  Die Parte ien haben keine Rechtswahl getrof fen. Deshalb,  wei l  

das CISG keine Regelung zur Ver jährung enthält  und wei l  das 

Ver jährungsübereinkommen nicht anwendbar is t ,  wei l  Deutschland kein 

Vertragsstaat is t ,  is t  nach Art .  28 Abs. 1,  Art .  28 Abs. 2,  Art .  32 Abs. 1 Nr.  4 

EGBGB für d ie Frage der Ver jährung deutsches Recht anzuwenden.  

 

Die am 30.12.2004 eingereichte und unter Berücksicht igung der 

Schwier igkei ten einer Auslandszustel lung ohne von der Kläger in verursachte 

Verzögerungen im Mai 2005, a lso noch alsbald zugestel l te Klage hat d ie 

nach deutschem Recht gel tende Verjährungsfr is t  (endend mit  Ablauf des 

31.12.2004) in Bezug auf den im Jahre 2000 fä l l ig  gewordenen Anspruch 

rechtzei t ig gehemmt (§§ 196 Abs. 2,  201 BGB aF; Art .  229 § 6 Abs. 1,  3 

EGBGB, § 204 Nr.  1 BGB).  

 

5.)  Die Beklagte kann gegen den Kaufpreisanspruch der Kläger in im 

vor l iegenden Verfahren nicht aufrechnen. Im Ergebnis kommt es deshalb auf 

d ie Frage, ob die Beklagte die Gegenforderungen ausreichend dargelegt,  



insbesondere zur Passiv legi t imat ion und zu anwendbaren Rechtsgrundlagen 

ausreichend vorgetragen hat,  n icht mehr entscheidend an. 

 

In Hinbl ick auf d ie h i l fsweise zur Aufrechnung gestel l ten Forderungen der 

Beklagten fehl t  es an der internat ionalen Zuständigkeit  des Senats für d ie 

Entscheidung über d ie mater ie l l recht l iche Begründetheit  der 

Aufrechnungsforderungen, selbst wenn in Hinbl ick auf d ie Frage der 

Wirksamkeit  der Aufrechnungserklärung deutsches Recht anzuwenden ist  

(BGH NJW 1994, 1413, 1416).  Die internat ionalen Zuständigkeit  is t  deshalb 

nicht gegeben, wei l  deutsche Gerichte für d ie selbständige k lageweise 

Geltendmachung dieser Ansprüche internat ional ebenfal ls  n icht zuständig 

wären (BGH NJW 1993, 2753).  Dies is t  jedoch der Fal l ,  wei l  -  d iese Ansicht 

vertr i t t  auch die Beklagte im Paral le lverfahren vor dem Landgericht Gera (Az. 

1 HKO 165/04) -  d iese Ansprüche das Vertragshändlerverhältn is a ls solches 

und insbesondere Provis ionsansprüche betref fen. Dann gi l t  nach Art .  28 Abs. 

2 EGBGB, dass kanadisches Recht zur Anwendung kommt, wei l  d ie 

charakter ist ische, d ie Provis ionspf l icht  auslösende Leistung vom 

Vertragshändler vor Ort  erbracht wird.  Sind der Provis ionsanspruch der 

Beklagten und der entsprechende Erfü l lungsort  mater ie l l recht l ich nach 

kanadischem Recht zu beurte i len, wei l  auch das CISG mangels 

Kaufvertrages insoweit  n icht anwendbar is t ,  und weist  d ieses Recht auf e ine 

Erfü l lungspf l icht  in Kanada hin,  dann fehl t  es an der internat ionalen 

Zuständigkeit  deutscher Gerichte.  Dasselbe gi l t  im Übrigen (erst  recht)  dann, 

wenn die zur Aufrechnung gestel l ten Forderungen nicht Provis ionsansprüche, 

sondern eigene Forderungen aus stornierten Geschäften betref fen (z.B. 

Anlagen B 13 – 15 und Anlagen B 21, B 23, B 25 und B 32),  wei l  insoweit  

ebenfal ls  (anders als beim stre i tgegenständl ichen Kaufvertrag) e in nach 

kanadischem Recht zu best immender Erfü l lungsort  in Kanada vor l iegt.  

Deshalb kann der Senat wegen der Rechtskraftwirkung, d ie e ine solche 

Entscheidung hätte,  n icht über d ie zur Aufrechnung gestel l ten Forderungen 

entscheiden. Die Parte ien haben auch nicht rügelos verhandelt  (vgl .  

Zöl ler /Greger § 145 ZPO Rn. 19),  wei l  d ie Kläger in d ie internat ionale 

Zuständigkeit  ausdrückl ich gerügt hat.  Die Beklagte muss ihre 

Aufrechnungsforderungen also beim internat ional zuständigen Gericht 

e igenständig weiter verfo lgen (Zöl ler /Greger § 145 ZPO Rn. 19).  An dieser 

zutref fenden Ansicht ändert  auch nichts d ie von der Beklagten z i t ier te 

Auffassung von Hausmann ( Internat ionales Vertragsrecht Rn. 3089),  da diese 



sich auf den Anwendungsbereich der EuGVO beschränkt,  wohingegen der 

vor l iegende Fal l  europarecht l ichen Impl ikat ionen nicht unter l iegt.  

 

6.)  Z insen kann die Kläger in in gesetz l icher (§ 288 Abs. 2 BGB) Höhe 

ver langen. Wegen des Zinsbeginns war der Senat an den Berufungsantrag 

der Kläger in gebunden (§ 308 ZPO). 

 

7.)  Im Ergebnis war daher d ie landgericht l iche Entscheidung abzuändern und 

die Beklagte zur Zahlung zu verurte i len. Die Kostenentscheidung fo lgt  für  d ie 

erste Instanz aus §§ 92 Abs. 1,  269 Abs. 3 ZPO, für das Berufungsverfahren 

aus § 91 ZPO. Die Entscheidung über d ie vor läuf ige Vol ls treckbarkei t  beruht 

auf §§ 708 Nr.  10, 711 ZPO. Die Revis ion war n icht zuzulassen (§ 543 Abs. 2 

ZPO). Die Entscheidung betr i f f t  das Zustandekommen eines Vertrages und 

die Würdigung von Beweisen im Einzelfa l l .  Auch eine Fortb i ldung des Rechts 

oder d ie Sicherung einer e inheit l ichen Rechtsprechung machen eine 

Entscheidung des Revis ionsger ichts n icht erforder l ich. 

 

 

 

Dr.  Schl inglof f     P ippert     Dr.  Pfei fer 

 

 

 

 


